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(in der seit 1. Juli 2019 geltenden Fassung)

Zwischen den unterzeichnenden Tarifvertragsparteien wird für die Ange-
stellten, die unter den Geltungsbereich des Manteltarifvertrags für das 
private Versicherungsgewerbe fallen, folgende Vereinbarung getroffen: 

Technologische und digitale Entwicklungen verändern die Versicherungs-
wirtschaft mit zunehmender Geschwindigkeit. Dies wirkt sich sowohl auf 
das Kundenverhalten als auch die Erwartungshaltung der Mitarbeiter an 
„modernes Arbeiten“ aus. Kunden erwarten eine bessere Erreichbarkeit 
ihres Versicherers und die Mitarbeiter eine flexible und eigenverantwortli-
che Gestaltung von Arbeit und Privatleben. 

Um den digitalen Wandel im Interesse der Arbeitgeberattraktivität der 
Branche, der Belegschaft sowie der Unternehmen positiv zu begleiten, 
haben sich die Sozialpartner in Umsetzung der gemeinsamen Erklärung 
der Europäischen Sozialpartner zu den sozialen Auswirkungen der Digi-
talisierung vom 12.10.2016 auf Rahmenbedingungen zur Gestaltung von 
mobiler Arbeit geeinigt. 

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass mobiles Arbeiten nicht zu 
einer ständigen Erreichbarkeit der Angestellten führen darf. Mobiles Ar-
beiten stellt besondere Anforderungen an die Eigenverantwortung der 
Beschäftigten. Die Angestellten sollen im Rahmen der gesetzlichen, ta-
rifvertraglichen und betrieblichen Regelungen eigenverantwortlich und 
selbständig arbeiten können. Die Arbeitsmenge ist so zu gestalten, dass 
sie in diesem Rahmen von den Angestellten bewältigbar ist. 

Mobiles Arbeiten im Sinne dieser Vereinbarung umfasst alle arbeitsver-
traglichen Tätigkeiten, die zeitweise oder regelmäßig – sowohl online als 
auch offline – ortsungebunden außerhalb der betrieblichen Arbeitsstätte 
durchgeführt werden. 
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Nicht umfasst sind Tätigkeiten oder Arbeitsformen, die aufgrund ihrer 
Eigenart außerhalb des Betriebes zu erbringen sind, z.B. reisender Au-
ßendienst und vergleichbare Tätigkeiten, Bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft, Telearbeit1. 

Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an Telearbeitsplätze gemäß 
§ 1 Abs. 3 ArbStättV finden bei mobilem Arbeiten keine Anwendung. Der 
Arbeitgeber hat mobil arbeitende Angestellte gem. § 12 Abs. 1 ArbSchG 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und 
angemessen zu unterweisen. 

Die Betriebsparteien können mobiles Arbeiten durch freiwillige Betriebs-
vereinbarung vereinbaren. Dabei sind folgende Grundsätze zu berück-
sichtigen: 

1. Doppelte Freiwilligkeit 

Die Entscheidung, ob für eine bestimmte Personengruppe bzw. einen be-
stimmten Bereich mobiles Arbeiten generell als Arbeitsform vorgesehen 
ist, liegt beim Arbeitgeber. Gleiches gilt für die Herausnahme einer be-
stimmten Personengruppe (z.B. Auszubildende, Praktikanten, Angestellte 
in Probezeit) oder eines bestimmten Bereiches aus dieser Arbeitsform. 
Der Arbeitgeber hat bei seiner Entscheidung billiges Ermessen (§ 315 
BGB) zu beachten. 

Die Teilnahme der Angestellten an mobilem Arbeiten ist freiwillig. Sie 
können die Teilnahme ohne Angabe eines Grundes ablehnen. Aus der 
Teilnahme sowie Nichtteilnahme dürfen ihnen keine Nachteile im Arbeits-
verhältnis entstehen. 

2. Individuelle Teilnahme an mobiler Arbeit 

Die individuelle Teilnahme an mobilem Arbeiten kann insbesondere für 
solche Tätigkeiten und Funktionen abgelehnt werden, die nach ihrer Art 
oder wegen entgegenstehender technischer Bedingungen oder aufgrund 

1 Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privat-
bereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wö-
chentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat (s. § 2 Abs. 7 ArbStättV).
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datenschutzrechtlicher Erfordernisse oder Sicherheitsanforderungen 
nicht geeignet sind, außerhalb der betrieblichen Arbeitsstätte verrichtet 
zu werden. Das Gleiche gilt, wenn der individuellen Teilnahme an mobiler 
Arbeit in der Person der Angestellten liegende Hinderungsgründe entge-
genstehen. 

Auf Verlangen der Angestellten soll der Arbeitgeber die Gründe für die 
Ablehnung oder Beendigung erläutern. Durch Regelung eines Konflikt-
lösungsmechanismus (bspw. Einrichtung einer Schlichtungsstelle) auf 
betrieblicher Ebene können Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und An-
gestellten beigelegt werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Gründe 
für die Ablehnung oder Beendigung schriftlich zu erläutern, es sei denn 
Arbeitgeber und Betriebsrat haben sich auf Schlichtungsmechanismen 
verständigt. 

3.  Ausgestaltung der individuellen mobilen Arbeit 

Die individuelle Ausgestaltung der mobilen Arbeit erfolgt zwischen den 
Angestellten und der Führungskraft. Sie verständigen sich unter ange-
messener Berücksichtigung der betrieblichen und persönlichen Interes-
sen auf Lage, Zeitraum und Häufigkeit des mobilen Arbeitens sowie der 
Erreichbarkeit der Angestellten während der Mobilarbeit. Betriebliche Ver-
anstaltungen/Termine haben stets Vorrang vor mobilem Arbeiten. 

Die Angestellten haben unter Berücksichtigung ihrer Erreichbarkeit sowie 
datenschutzrechtlicher Anforderungen sicherzustellen, dass die Erfüllung 
der Arbeitsleistung am jeweils von ihnen gewählten Arbeitsort gewährleis-
tet ist. 

Um die Bindung und den sozialen Kontakt zum Team sowie den betriebli-
chen Informationsfluss aufrecht zu erhalten, ist eine regelmäßige Präsenz 
in der Betriebsstätte grds. erforderlich. Für im Betrieb zu erbringende Ar-
beitsleistung wird den Angestellten ein für die Aufgabenerledigung geeig-
neter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

4. Ausstattung 

Die Ausgestaltung der Ausstattung (Ob und Wie) der mobil arbeitenden 
Angestellten mit mobilen IT-Telekommunikationsgeräten und -software 
sowie sonstigen Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber kann betrieblich ge-
regelt werden. 
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5. Leistungs- und Verhaltenskontrolle 

Eine maschinelle Leistungs- und Verhaltenskontrolle der in Mobilarbeit 
befindlichen Angestellten wird nur dann vorgenommen werden, wenn 
eine entsprechende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
dies zulässt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere § 26 Abs. 1 BDSG, Art. 88 Abs. 1 DSGVO. 

6. Gewerkschaftliche Informationen 

Zum Ausgleich der verminderten Möglichkeiten der Angestellten bei mobi-
ler Arbeit, gewerkschaftliche Informationsangebote im Betrieb zu nutzen, 
stellt der Arbeitgeber im Rahmen seiner digitalen Kommunikationskanäle 
sicher, dass mobil arbeitende Angestellte über die Angebote der Gewerk-
schaft informiert werden (beispielsweise durch Verlinkung im Intranet auf 
die Webseite der Gewerkschaft). 

Im Falle eines Arbeitskampfes ruht diese Verpflichtung. 

1. Die gesetzlichen, tariflichen, betrieblichen als auch vertraglichen Ar-
beitszeitregelungen sind bei mobiler Arbeit einzuhalten. 

2. Für Angestellte, die in den Geltungsbereich einer Betriebsvereinba-
rung fallen, die mobiles Arbeiten ermöglicht und den Anforderungen 
dieses Tarifvertrages entspricht, verkürzt sich die Ruhezeit gemäß 
§ 5 Abs. 1 ArbZG zwischen Beendigung der täglichen Arbeitszeit und 
der Wiederaufnahme auf bis zu neun Stunden, wenn sie das Ende 
der täglichen Arbeitszeit an diesem Tag oder den Beginn der tägli-
chen Arbeitszeit am Folgetag selbst festlegen können und die Art 
der Arbeit eine Verkürzung der Ruhezeit erfordert. Der Ausgleich der 
Verkürzung der Ruhezeit muss innerhalb eines Ausgleichszeitraums 
von sechs Monaten erfolgen. 

3. Bei Abschluss einer freiwilligen Betriebsvereinbarung zur Mobilarbeit 
finden die folgenden tariflichen Regelungen ergänzend Anwendung: 
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a) Arbeitszeiterfassung 

Mobile Arbeit ist im Rahmen bestehender betrieblicher Regelungen 
zu erfassen und zu vergüten. 

b) Zuschlagsregelungen 

Zuschläge für Arbeitsleistungen der mobil arbeitenden Angestellten 
zu ungünstigen Zeiten (z.B. Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeit) fallen 
nur dann entsprechend den tarifvertraglichen Regelungen an, wenn 
die den Anspruch begründenden Zeiten arbeitgeberseitig veranlasst 
waren. 

Auf den Schutz von Daten und Informationen gegenüber Dritten ist beim 
mobilen Arbeiten besonders zu achten. Arbeitgeber und Angestellte sind 
verpflichtet, diese Anforderungen einzuhalten. Vertrauliche Daten und In-
formationen sind von den Angestellten so zu schützen, dass Dritte keine 
Einsicht und/oder Zugriff nehmen können. Dies ist insbesondere bei Tä-
tigkeiten außerhalb des betrieblich veranlassten Arbeitsortes zu beach-
ten. Es gelten darüber hinaus die betrieblichen Regelungen zur Einhal-
tung des Datenschutzes und des Informationsschutzes. 

Die Angestellten werden in geeigneter Weise über die gesetzlichen und 
unternehmensinternen Regelungen zur Umsetzung des Datenschutzes 
und der Datensicherheit informiert. 

Der Arbeitgeber hat bei der Einführung von mobilem Arbeiten die gegebe-
nenfalls erforderlichen Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Dieser Tarifvertrag tritt am 1.7.2019 in Kraft. Zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Tarifvertrages bereits geltende Betriebsvereinbarungen be-
stehen fort. Dies gilt auch insoweit, als sie Regelungen vorsehen, die für 
die Angestellten weniger günstig sind als in diesem Tarifvertrag geregelt. 
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Durch freiwillige Betriebsvereinbarung können auch weitere sowie weiter-
gehende Regelungen vereinbart werden, soweit diese den tarifvertragli-
chen Bestimmungen nicht entgegenstehen.

Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.12.2020. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform.

München/Wuppertal/Berlin, den 27.5.2019

Unterschriften

Der TV MobA wurde vom Arbeitgeberverband mit der Dienstleistungsgewerkschaft  ver.di,  
der DHV und dem DBV abgeschlossen.


